
Lärmaktionsplanung der Gemeinde Dahlem: 
 
Gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSch) sind die Gemeinden verpflichtet, einen 
Lärmaktionsplan aufzustellen, um die Bürger/innen der Gemeinde Dahlem besser vor schädlichem 
Umgebungslärm zu schützen. Aus diesem Grund wird erstmalig für das Gemeindegebiet Dahlem ein 
Lärmaktionsplan nach den Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG aufgestellt.  
 
Vom 23.10.2023 bis 24.11.2023 können alle Bürger/innen aktiv bei der erstmaligen Ausarbeitung des 
Lärmaktionsplans mitwirken und Wünsche sowie Lösungsansätze vorbringen.  
 
Zuständig in der Gemeinde Dahlem ist hierfür Frau Tamara Heck.  
 
Gemeinde Dahlem 
Hauptstraße 23  
53949 Dahlem 
 
E-Mail: t.heck@dahlem.de  
Tel: 02447/95 55 49 
 
 
 
Dahlem, den 18.10.2023 
 
Gemeinde Dahlem 
Der Bürgermeister 
 
 
-gez. Lembach- 
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